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Allgemeine Spezifikation  

Rohrleitungen 
 
 
 
Ist auf der Zeichnung nichts anderes angeführt gilt diese Schweiss- und Prüfvorschrift: 
 

 
 
 
Auf Rohrleitungen sind die Allgemeintoleranzen nach EN ISO 13920-AE mit folgenden Abweichungen 
anzuwenden: 
 
Nennmaßbereich  Grenzabmaße 
über 400mm bis 1000mm ±1mm 
über 1000mm bis 2000mm ±1,5mm 
über 2000mm bis 4000mm ±2mm 
 
Bei widersprüchlichen Angaben gelten immer die genaueren Toleranzen. 
 
Die Oberfläche von Rohrleitungskomponenten ist geschliffen auszuführen. 
 
Blechflansche sind grundsätzlich außen (Sichtseite) zu überdrehen.   
 
Alle Bauteile sind sauber zu entgraten. 


